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Bestimmungen für die Übernahme des Sanitätsdienstes durch den SV Maienfeld:

1. 
Das Meldeformular muss mindestens 1 Monat vor der Durchführung des Anlasses beim SV Maienfeld vorliegen. 

Bei kurzfristigem Aufgebot (weniger als 1 Monat vor dem Anlass) wird dem Veranstalter eine Aufwandentschädigung von Fr. 50.- belastet.

2.
Nach Möglichkeit ist dem SV ein geeigneter Platz zur Einrichtung des Postens zur Verfügung zu stellen. 

3.
Der SV entscheidet über die Anzahl der diensttuenden SamariterInnen und die Einteilung der Schichten.

4.
Der Platzarzt wird vom Veranstalter aufgeboten.

5.
Tarife:
allgemein werden dem Veranstalter verrechnet:



Fr. 50.-- Grundgebühr pro Posten (Zelt + Fr. 40.--)



Fr. 15.-- pro diensttuende Samariter / Innen und Stunde



Kosten für verbrauchtes Sanitätsmaterial



Kosten für Patiententransporte

6. Die dienstleistenden Samariter sind durch den Veranstalter angemessen zu verpflegen (Getränke für den ganzen Tag, sowie die während der Postendienstzeit anfallende Mahlzeiten für alle beteiligten).

Sollte die Verpflegung nicht durch den Veranstalter organisiert werden, wird eine Tagespauschale von CHF 20.- pro Person und Tag verrechnet (ab 4 Stunden).

7. Der Veranstalter annerkennt mit der Anforderung eines Samariterpostens die oben aufgeführten Bestimmungen.
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